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Betrifft 

Antrag 1470/A der Abgeordneten Dr. Johannes Jarolim, Mag. Michaela Steinacker, 
Christoph Hagen Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, 
die Strafprozessordnung 1975 (StPO), das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates 
(Nationalrates-Wahlordnung 1992 - NRWO) sowie das Bundesgesetz über die Wahl der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung - EuWO) geändert werden 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 08. März 2016 beschlossen, dass gegen 

den Antrag 1470/A der Abgeordneten Dr. Johannes Jarolim, Mag. Michaela Steinacker, 

Christoph Hagen Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 

Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975), das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, 

die Strafprozessordnung 1975 (StPO), das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates 

(Nationalrates-Wahlordnung 1992 - NRWO) sowie das Bundesgesetz über die Wahl der 

Mitglieder des Europäischen Parlaments (Europawahlordnung - EuWO) geändert werden, 

keine Einwendungen erhoben werden. 
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In den Erläuterungen sollte – wie in Art. 141 Abs. 1 lit. f des Antrages wörtlich ausdrücklich 

angeführt ist – klargestellt werden, dass der Antrag in den Fällen des 141 Abs. 1 lit. f nur 

vom Landtag eingebracht werden kann. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

 

Ergeht an: 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
                                     ------------------------------------------------ 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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